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://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 12.2122.02 vom 15. Oktober 2013 sowie in den Bericht der Justiz-, 
Sicherheits- und Sportkommission Nr. 12.2122.03 vom 25. Juni 2014, beschliesst: 

 

I. Gegenvorschlag 

 

Im Sinne eines Gegenvorschlages zu der mit 3’419 gültigen Unterschriften zustande 
gekommenen und mit Beschluss des Grossen Rates vom 10. April 2013 für rechtlich 
zulässig erklärten formulierten kantonalen Volksinitiative " Für eine bessere Integration 
von Migrantinnen und Migranten (Integrationsinitiative)" mit dem folgenden Wortlaut:  

 

„Die unterzeichneten, im Kanton Basel-Stadt stimmberechtigten Personen stellen, 
gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und 
das Gesetz betreffend Initiative und Referendum vom 16. Januar 1991, das 
folgende formulierte Initiativbegehren:  

 

§ 5 des Gesetzes über die Integration der Migrationsbevölkerung 
(Integrationsgesetz) vom 18. April 2007 ist wie folgt zu ändern: 

 

Integrationsvereinbarung 

1. Der Kanton schliesst bei der Erteilung und Verlängerung von Kurzaufenthalten 
und Aufenthaltsbewilligungen mit den Migrantinnen und Migranten eine 
Integrationsvereinbarung, in welcher sich diese verpflichten, einen oder mehrere 
Sprach- und Integrationskurs/e zu besuchen. In der Integrationsvereinbarung sind 
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die Kursziele, die Frist zu deren Erreichung sowie die Konsequenzen einer 
allfälligen Nichteinhaltung festzulegen. Der Kanton stellt ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Sprach- und Integrationskursen sicher. 

2. Vom Abschluss einer Integrationsvereinbarung kann bei der Erteilung oder 
Verlängerung von Kurzaufenthaltsbewilligungen und Aufenthaltsbewilligungen 
abgesehen werden, wenn die vorhandenen Sprachkenntnisse, die Ausbildung und 
berufliche Stellung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Migrantin/des 
Migranten eine rasche und problemlose Integration als höchstwahrscheinlich 
erscheinen lassen. Zudem kann vom Abschluss einer Integrationsvereinbarung bei 
der Erteilung von Kurzaufenthaltsbewilligungen und Aufenthaltsbewilligungen 
abgesehen werden, die 
a. im Hinblick auf eine von vorneherein befristete Forschungs- oder 
Erwerbstätigkeit; 
b. zum Zwecke eines befristeten Studienaufenthaltes oder; 
c. zum Zwecke eines Lehr- oder Forschungsaufenthaltes an der Universität oder 
einer kantonalen Fachhochschule erteilt werden. 
3. Ziel der Integrationsvereinbarung ist insbesondere 
a. die Förderung des Erwerbs der am Wohnort gesprochenen Landessprache; 
b. die Integration in die gesellschaftlichen Verhältnisse und Lebensbedingungen in 
der Schweiz; 
c. die Erlangung von Kenntnissen über das schweizerische Rechtssystem; 
d. die Befolgung der grundlegenden Normen und Regeln, die eine unerlässliche 
Voraussetzung 
für ein geordnetes Zusammenleben sind. 
4. Die Erteilung und die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung ist, vorbehaltlich 
höher stehenden Rechts, mit der Bedingung zu verbinden, dass die in der 
Integrationsvereinbarung festgelegten Sprach- und Integrationskurse fristgerecht 
und mit nachgewiesenem Erfolg absolviert werden. Dies gilt auch für 
Bewilligungsverfahren im Rahmen des Familiennachzuges. 
5. Die Niederlassungsbewilligung kann bei erfolgreicher Integration, namentlich 
wenn die betroffene Person über gute Deutschkenntnisse verfügt, nach 
ununterbrochenem Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf 
Jahre erteilt werden. Voraussetzung ist ausserdem, dass die betroffene Person 
allfällige Integrationsvereinbarungen erfüllt hat.“ 

 

wird beschlossen: 

 

Das Gesetz über die Integration der Migrationsbevölkerung (Integrationsgesetz) vom 
18. April 2007 wird wie folgt geändert: 

In § 4 wird folgender neuer Abs. 3bis eingefügt: 

³bis Der Kanton stellt eine bedarfsgerechte Vielfalt an Sprach- und Integrationskursen 
sicher. Er bietet den neu zugezogenen Migrantinnen und Migranten während ihres ersten 
Aufenthaltsjahres in der Schweiz einen kostenlosen Sprachkurs an. Die Kosten für 
weitere Sprach- oder Integrationskurse bemessen sich nach den finanziellen 
Verhältnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

 

§ 5 samt Titel erhalten folgende neue Fassung: 

§ 5. Integrationsvereinbarung 
1 Die Erteilung und jede Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung können zur 
Erreichung der Integrationsziele mit einer Integrationsvereinbarung verbunden werden. 
Bei wesentlichen Integrationsdefiziten ist eine Integrationsvereinbarung abzuschliessen, 
sofern keine anderen migrationsrechtlichen Massnahmen angezeigt sind. 
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2 Die Integrationsvereinbarung enthält: 

a. das konkrete Integrationsziel mit der Verpflichtung zum Besuch eines Sprachkurses 
oder die Verpflichtung zu einer anderen Integrationsmassnahme; sowie  

b. die Folgen für den Fall, dass die vereinbarten Massnahmen nicht erfüllt werden. 
3 Die Einhaltung der Integrationsvereinbarung wird bei der Erteilung, der Verlängerung 
oder beim Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung berücksichtigt. 

 

Es werden folgende neue §§ 7a und 7b eingefügt: 

§ 7a. Begrüssungsgespräch 
1 Im Rahmen eines individuellen Begrüssungsgesprächs erhalten zuziehende 
Migrantinnen und Migranten, die sich persönlich beim Einwohneramt anmelden, die 
Informationen gemäss § 7 Abs. 1. 

§ 7b. Integrationsgespräch 
1 Im Hinblick auf die erste Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung können Migrantinnen 
und Migranten zu einem Integrationsgespräch eingeladen werden.  
2 Inhalt des Integrationsgesprächs ist die auf den Einzelfall abgestimmte Beratung oder 
Aufklärung über die Voraussetzungen für die Bewilligungsverlängerung. Die 
Bewilligungsverlängerung kann mit der Bedingung verbunden werden, dass ein Sprach- 
oder Integrationskurs besucht wird. 
3 Zum Integrationsgespräch eingeladene Migrantinnen und Migranten sind verpflichtet am 
Gespräch teilzunehmen. Die Teilnahme ist Bedingung für die Bewilligungsverlängerung. 
Höher stehendes Recht bleibt vorbehalten. 

 

§ 12 erhält folgende neue Fassung: 

Wirksamkeit 

§ 12. Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt dem Referendum. Nach Eintritt der 
Rechtskraft wird es per sofort wirksam. 
 

 

II. Weiteres Vorgehen 

 

Die kantonale Volksinitiative "Für eine bessere Integration von Migrantinnen und 
Migranten" und der vorstehend formulierte Gegenvorschlag sind der Gesamtheit der 
Stimmberechtigten zum Entscheid vorzulegen. 

 

Für den Fall, dass sowohl die Volksinitiative als auch der Gegenvorschlag angenommen 
werden, haben die Stimmberechtigten zu entscheiden, welche der beiden Vorlagen sie 
vorziehen. 

 

Der Grosse Rat empfiehlt den Stimmberechtigten, die kantonale Volksinitiative "Für eine 
bessere Integration von Migrantinnen und Migranten" zu verwerfen und die im Sinne 
eines Gegenvorschlages vorgeschlagene Änderung des Gesetzes über die Integration 
der Migrationsbevölkerung (Integrationsgesetz) anzunehmen. 

 

Bei Annahme der Volksinitiative wird die entsprechende Gesetzesänderung sofort 
wirksam. Bei Annahme des Gegenvorschlags wird die entsprechende Gesetzesänderung 
ebenfalls sofort wirksam. 
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Wenn das Initiativbegehren zurückgezogen wird, ist die Änderung des Gesetzes über die 
Integration der Migrationsbevölkerung (Integrationsgesetz) nochmals zu publizieren. Sie 
unterliegt dann dem fakultativen Referendum. Sie wird nach Eintritt der Rechtskraft sofort 
wirksam. 

 

 

III. Publikation 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 

 


